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ANHANG I 
 

[TEIL-FCL] 
ABSCHNITT A 

 
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

 
 
FCL.001 Zuständige Behörde  
 
Für die Zwecke dieses Teils ist die zuständige Behörde eine vom Mitgliedstaat benannte Behörde, an 
die sich Personen bezüglich der Erteilung von Pilotenlizenzen oder damit verbundenen 
Berechtigungen oder Zeugnisse wenden können.  
 
 
FCL.005 Geltungsbereich  
 
In diesem Teil sind die Anforderungen für die Erteilung von Pilotenlizenzen und damit verbundenen 
Berechtigungen und Zeugnisse sowie die Bedingungen für ihre Gültigkeit und Verwendung festgelegt.  
 
 
FCL.010 Begriffsbestimmungen  
 
Für die Zwecke dieses Teils gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:  
 

„Luftfahrzeug“ bezeichnet jegliche Maschine, die durch die Reaktionen der Luft, die keine 
Reaktionen der Luft gegenüber der Erdoberfläche sind, in der Atmosphäre gehalten werden 
kann.  
 
„Verhalten als Luftfahrer (Airmanship)“ bezeichnet die kohärente Anwendung der Urteilskraft 
und gut entwickelter Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen, um Zielsetzungen im 
Rahmen eines Fluges zu erreichen.  
 
„Luftschiff“ bezeichnet ein triebwerkgetriebenes Luftfahrzeug leichter als Luft mit Ausnahme 
von Heißluft-Luftschiffen; letztere werden für die Zwecke dieses Teils von der Bestimmung 
des Begriffs „Ballon“ erfasst.  
 
„Ballon“ bezeichnet ein Luftfahrzeug leichter als Luft, das nicht triebwerkgetrieben ist und 
durch die Verwendung von Gas oder eines bordseitigen Heizgeräts fliegen kann. Für die 
Zwecke dieses Teils gilt ein Heißluft-Luftschiff, auch wenn es triebwerkgetrieben ist, ebenfalls 
als Ballon.  
 
„Luftfahrzeugkategorie“ bezeichnet eine Kategorisierung von Luftfahrzeugen anhand 
definierter grundlegender Merkmale wie z. B. Flugzeug, Flugzeug mit vertikaler Start- und 
Landefähigkeit, Hubschrauber, Luftschiff, Segelflugzeug, Freiballon.  
 
„Ballonklasse“ bezeichnet eine Kategorisierung von Ballonen nach Maßgabe der zur 
Aufrechterhaltung des Fluges verwendeten Auftriebsmittel.  
 
„Gewerblicher Luftverkehr“ bezeichnet die entgeltliche Beförderung von Fluggästen, Fracht 
oder Post.  
 
„Kompetenz“ bezeichnet eine Kombination von Fähigkeiten, Kenntnissen und Einstellungen, 
die erforderlich sind, um eine Aufgabe nach dem vorgeschriebenen Standard durchführen zu 
können.  
 
„Kompetenzelement“ bezeichnet eine Handlung, die eine Aufgabe mit einem auslösenden und 
einem abschließenden Ereignis, die ihre Grenzen klar definieren, und einem beobachtbaren 
Ergebnis darstellt.  
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„Kompetenzeinheit“ bezeichnet eine eigenständige Funktion, die aus einer Reihe von 
Kompetenzelementen besteht.  
 
 
„Kopilot“ bezeichnet einen Piloten, der nicht der verantwortliche Pilot ist, in einem 
Luftfahrzeug, für das mehr als ein Pilot erforderlich ist, jedoch mit Ausnahme eines Piloten, 
der sich zum ausschließlichen Zweck des Absolvierens einer Flugausbildung für eine Lizenz 
oder eine Berechtigung an Bord des Luftfahrzeugs befindet.  
 
„Überlandflug“ bezeichnet einen Flug zwischen einem Ausgangspunkt und einem Zielpunkt 
auf einer vorgeplanten Route nach Standard-Navigationsverfahren.  
 
„Ausbildungszeit mit einem Lehrberechtigten“ bezeichnet Flugzeit oder Instrumenten-
Bodenzeit, während der eine Person Flugausbildung von einem ordnungsgemäß autorisierten 
Lehrberechtigten erhält.  
 
„Fehler“ bezeichnet eine Handlung oder Unterlassung der Flugbesatzung, die zu 
Abweichungen von organisatorischen oder Flugabsichten oder -erwartungen führt. 
 

„Fehlermanagement“ bezeichnet den Prozess der Feststellung von und Reaktion auf Fehler 
mit Gegenmaßnahmen, die die Folgen von Fehlern verringern oder beseitigen und die 
Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder unerwünschten Luftfahrzeugzuständen verringern.  
 
„Flugzeit“: bei Ballonen bezeichnet dies die Gesamtzeit ab dem Zeitpunkt, zu dem der Korb 
vom Boden abhebt, um zu starten, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er am Ende des Fluges 
endgültig zum Stillstand kommt.  
 
„Ballongruppe“ bezeichnet eine Kategorisierung von Ballonen nach Maßgabe der Größe 
oder des Rauminhalts der Hülle.  
 
„Nacht“ bezeichnet den Zeitraum zwischen dem Ende der normalen Abenddämmerung und 
dem Beginn der normalen Morgendämmerung oder einen anderen von der zuständigen 
Behörde vorgeschriebenen Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang, wie 
vom Mitgliedstaat definiert.  
 
„Sonstige Ausbildungsgeräte“ (OTD) bezeichnet Ausbildungsmittel, die keine Flugsimulatoren, 
Flugübungsgeräte oder Flug- und Navigationsverfahrentrainer sind und die ein 
Ausbildungsmittel für diejenigen Fälle darstellen, in denen keine vollständige 
Cockpitumgebung erforderlich ist.  
 
„Leistungskriterien“ bezeichnet eine einfache bewertende Aussage über das erforderliche 
Ergebnis des Kompetenzelements und eine Beschreibung der Kriterien, die für die 
Beurteilung, ob das erforderliche Leistungsniveau erreicht wurde, herangezogen werden.  
 
„Verantwortlicher Pilot“ (Pilot-in-Command, PIC) bezeichnet den Piloten, dem das 
Kommando übertragen wurde und der mit der sicheren Durchführung des Fluges beauftragt 
ist.  
 
„Verantwortlicher Pilot unter Aufsicht“ (PICUS) bezeichnet einen Kopiloten, der unter 
Aufsicht des verantwortlichen Piloten die Aufgaben und Funktionen eines verantwortlichen 
Piloten ausführt.  
 
„Luftfahrzeug mit vertikaler Start- und Landefähigkeit“ bezeichnet ein Luftfahrzeug, das 
Auftrieb und Vortrieb/Auftrieb im Fluge mittels Rotoren oder 
Triebwerken/Vortriebsvorrichtungen mit variabler Geometrie erreicht, die am Rumpf oder an 
Tragflächen befestigt oder darin enthalten sind.  
 
„Privatpilot“ bezeichnet einen Piloten, der eine Lizenz besitzt, die das Führen von 
Luftfahrzeugen gegen Entgelt untersagt, mit Ausnahme von Anleitungen oder Prüfungen im 
Sinne dieses Teils.  
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„Befähigungsüberprüfung“ bezeichnet den Nachweis der Befähigung zur Verlängerung 
oder Erneuerung von Berechtigungen, gegebenenfalls einschließlich einer entsprechenden 
mündlichen Prüfung.  
 
„Erneuerung“ (z. B. einer Berechtigung oder eines Zeugnisses) bezeichnet die administrativ 
getroffene Maßnahme nach Ablauf einer Berechtigung oder eines Zeugnisses für die Zwecke 
der Erneuerung der mit der Berechtigung oder dem Zeugnis verbundenen Rechte um einen 
weiteren festgelegten Zeitraum nach Erfüllung festgelegter Anforderungen.  
 
„Verlängerung“ (z. B. einer Berechtigung oder eines Zeugnisses) bezeichnet die 
administrativ getroffene Maßnahme innerhalb des Gültigkeitszeitraums einer Berechtigung 
oder eines Zeugnisses, die es dem Inhaber erlaubt, nach Erfüllung festgelegter 
Anforderungen die mit der Berechtigung oder dem Zeugnis verbundenen Rechte für einen 
weiteren festgelegten Zeitraum auszuüben.  

 
„Streckenabschnitt“ bezeichnet einen Flug, der Start, Abflug, einen Reiseflug von mindestens 
15 Minuten, Ankunft, Landeanflüge und Landephasen umfasst.  
 
„Segelflugzeug“ bezeichnet ein Luftfahrzeug schwerer als Luft, das durch die dynamische 
Reaktion der Luft an den festen Auftriebsflächen in der Luft gehalten wird, wobei es im 
Gleitflug nicht von einem Triebwerk abhängig ist.  
 
„Luftfahrzeug mit einem Piloten“ bezeichnet ein Luftfahrzeug, das eine Zulassung für den 
Betrieb mit einem Piloten besitzt.  
 
„Praktische Prüfung“ bezeichnet den Nachweis der Befähigung für die Erteilung einer 
Lizenz oder Berechtigung, gegebenenfalls einschließlich einer entsprechenden mündlichen 
Prüfung.  
 
„Alleinflugzeit“ bezeichnet eine Flugzeit, während der Flugschüler alleiniger Insasse eines 
Luftfahrzeugs ist.  
 
„Verantwortlicher Pilot in Ausbildung“ (Student Pilot-in-Command, SPIC) bezeichnet einen 
Flugschüler, der bei einem Flug mit einem Lehrberechtigten als verantwortlicher Pilot handelt, 
wobei der Lehrberechtigte den Flugschüler nur beobachtet und keinen Einfluss auf den Flug 
des Luftfahrzeugs nimmt oder diesen kontrolliert.  
 
„Bedrohung“ bezeichnet Ereignisse oder Fehler, die außerhalb des Einflusses der 
Flugbesatzung liegen, die Komplexität des Einsatzes erhöhen und zur Wahrung der 
Sicherheitsmarge eine Reaktion erfordern. 
 

„Bedrohungsmanagement“ bezeichnet den Prozess der Feststellung von und Reaktion auf 
Bedrohungen mit Gegenmaßnahmen, die die Folgen von Bedrohungen verringern oder 
beseitigen und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern oder unerwünschten 
Luftfahrzeugzuständen senken.  
 
„Luftfahrzeugmuster“ bezeichnet eine Kategorisierung von Luftfahrzeugen, für die eine 
Musterberechtigung entsprechend den gemäß Teil-21 ermittelten betrieblichen Eignungsdaten 
erforderlich ist und die alle Luftfahrzeuge derselben grundsätzlichen Bauweise einschließlich 
aller Änderungen hieran mit Ausnahme derjenigen umfasst, die zu einer Änderung der 
Handhabungs- oder Flugcharakteristiken führen.  
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FCL.015 Beantragung und Erteilung von Lizenzen, Berechtigungen und Zeugnissen  
 
a) Anträge auf Erteilung, Verlängerung oder Erneuerung von Pilotenlizenzen und damit verbundenen 

Berechtigungen und Zeugnissen sind bei der zuständigen Behörde in der von dieser Behörde 
festgelegten Form und Weise zu stellen. Dem Antrag sind Nachweise darüber beizufügen, dass 
der Bewerber die Anforderungen für die Erteilung, Verlängerung oder Erneuerung der Lizenz oder 
des Zeugnisses sowie damit verbundener Berechtigungen oder Befugnisse erfüllt, wie in diesem 
Teil und im Teil-Medical festgelegt.  

 
b) Einschränkungen oder Erweiterungen der mit einer Lizenz, einer Berechtigung oder einem Zeugnis 

verliehenen Rechte werden in der Lizenz oder dem Zeugnis mit einem Vermerk seitens der 
zuständigen Behörde versehen.  

 
c) Niemand darf zu irgendeinem Zeitpunkt pro Luftfahrzeugkategorie mehr als eine gemäß diesem 

Teil erteilte Lizenz innehaben. 
  
d) Anträge auf die Erteilung einer Lizenz für eine weitere Luftfahrzeugkategorie oder auf die Erteilung 

weiterer Berechtigungen oder Zeugnisse sowie für einen Nachtrag zu oder eine Verlängerung oder 
Erneuerung dieser Lizenzen, Berechtigungen oder Zeugnisse sind bei der zuständigen Behörde zu 
stellen, die die Pilotenlizenz ursprünglich ausgestellt hat, es sei denn, der Pilot hat einen Wechsel 
der zuständigen Behörde und eine Übertragung seiner Lizenzierung und medizinischen Berichte 
auf diese Behörde beantragt.  

 
 
FCL.020 Flugschüler  
 
Flugschüler dürfen nicht alleine fliegen, sofern sie nicht hierzu ermächtigt wurden und sie von einem 
Fluglehrer überwacht werden.  
 
Vor dem ersten Alleinflug muss ein Flugschüler mindestens:  
im Falle von Flugzeugen, Hubschraubern und Luftschiffen: 16 Jahre alt sein;  
im Falle von Segelflugzeugen und Ballonen: 14 Jahre alt sein.  
 
 
FCL.025 Prüfung der theoretischen Kenntnisse für die Erteilung von Lizenzen  
 
a) Pflichten des Bewerbers  

 
(1) Bewerber müssen sämtliche Prüfungen für eine bestimmte Lizenz oder Berechtigung unter 

der Verantwortlichkeit desselben Mitgliedstaats ablegen.  
 

(1) Bewerber dürfen die Prüfung nur ablegen, wenn die zugelassene Ausbildungsorganisation 
(ATO), die für ihre Ausbildung verantwortlich ist, eine Empfehlung ausspricht, nachdem sie die 
entsprechenden Teile des Ausbildungslehrgangs für die theoretischen Kenntnisse auf einem 
zufrieden stellenden Niveau abgeschlossen haben.  
 

(3)  Die Empfehlung einer ATO bleibt 12 Monate gültig. Wenn der Bewerber innerhalb dieser 
Gültigkeitsfrist nicht mindestens eine Prüfungsarbeit zum Nachweis der theoretischen 
Kenntnisse versucht hat, wird die Notwendigkeit einer weiteren Ausbildung von der ATO 
entsprechend den Bedürfnissen des Bewerbers festgestellt.  

 
b) Bewertungskriterien  

 
(1) Eine Prüfungsarbeit wird mit bestanden bewertet, wenn der Bewerber mindestens 75 % der bei 

dieser Arbeit erreichbaren Punkte erreicht hat. Es wird keine Strafpunktbenotung angewandt.  
 

(2) Sofern in diesem Teil nicht etwas anderes festgelegt ist, hat ein Bewerber die Prüfung der 
theoretischen Kenntnisse für die entsprechende Pilotenlizenz oder Berechtigung erfolgreich 
abgeschlossen, wenn er alle erforderlichen Prüfungsarbeiten innerhalb einer Frist von 18 
Monaten, gerechnet ab dem Ende des Kalendermonats, in dem der Bewerber erstmals zu 
einer Prüfung angetreten ist, bestanden hat. 
 



Änderung gem. VO 2015_445 

Stand 25.03.2015           RD 6

(3)  Wenn ein Bewerber eine der Prüfungsarbeiten nach 4 Versuchen nicht bestanden hat, oder 
wenn er nicht alle Arbeiten innerhalb von entweder 6 Sitzungen oder der in Absatz 2 
genannten Frist bestanden hat, muss er alle Prüfungsarbeiten wiederholen.  
Bevor sich ein Bewerber den Prüfungen erneut unterzieht, muss er eine weitere Ausbildung bei 
einer ATO durchlaufen. Der erforderliche Umfang der Ausbildung wird von der 
Ausbildungsorganisation auf der Grundlage der Bedürfnisse des Bewerbers festgelegt.  

 
c) Gültigkeitszeitraum  

 
(1) Der erfolgreiche Abschluss der Prüfungen der theoretischen Kenntnisse bleibt gültig:  

 
i) zur Erteilung einer Leichtflugzeug-Pilotenlizenz, einer Privatpilotenlizenz, einer 

Segelflugzeug-Pilotenlizenz oder einer Ballon-Pilotenlizenz für einen Zeitraum von 24 
Monaten;  

 
ii)  zur Erteilung einer Lizenz für Berufspiloten oder Instrumentenflugberechtigung (IR) für 

einen Zeitraum von 36 Monaten;  
 

ii) die in obigen Ziffern i und ii genannten Zeiträume werden ab dem Tag gerechnet, zu dem 
der Pilot die Prüfung der theoretischen Kenntnisse gemäß Buchstabe b Nummer 2 
erfolgreich abgelegt hat.  

 
(2) Der Abschluss der theoretischen Prüfungen für die Lizenz für Verkehrspiloten (Airline 

Transport Pilot Licence, ATPL) bleibt gültig zur Erteilung einer ATPL für einen Zeitraum von 7 
Jahren ab dem letzten Gültigkeitstermin:  
 
i) einer in der Lizenz eingetragenen IR oder  

 
ii) im Falle von Hubschraubern, einer in dieser Lizenz eingetragenen Hubschrauber-

Musterberechtigung.  
 
 
FCL.030 Praktische Prüfung  
 
a) Vor Ablegung einer praktischen Prüfung für die Erteilung einer Lizenz, einer Berechtigung oder 

eines Zeugnisses muss der Bewerber die Prüfung der theoretischen Kenntnisse bestanden haben, 
es sei denn, er hat einen Kurs für durchgehende Flugausbildung absolviert.  
In jedem Fall muss immer erst die theoretische Ausbildung abgeschlossen sein, bevor die 
praktischen Prüfungen abgelegt werden.  

 
b) Außer bei der Erteilung einer Lizenz für Verkehrspiloten muss derjenige, der eine praktische 

Prüfung ablegen möchte, nach Abschluss der Ausbildung von der Organisation/Person, die für die 
Ausbildung verantwortlich ist, für die Prüfung empfohlen werden. Die Schulungsaufzeichnungen 
müssen dem Prüfer vorgelegt werden.  

 
 
FCL.035 Anrechnung von Flugzeit und theoretischen Kenntnissen  
 
a) Anrechnung von Flugzeit  

 
(1) Sofern nicht in diesem Teil etwas anderes angegeben ist, muss Flugzeit, die für eine Lizenz, 

eine Berechtigung oder ein Zeugnis angerechnet werden soll, in derselben 
Luftfahrzeugkategorie geflogen worden sein, für die die Lizenz oder Berechtigung beantragt 
wird.  
 

(2) Verantwortlicher Pilot oder Pilot in Ausbildung  
 
i) Bewerbern für eine Lizenz, eine Berechtigung oder ein Zeugnis werden alle 

Alleinflugzeiten, Ausbildungszeiten mit einem Lehrberechtigten und PIC-Flugzeiten auf die 
Gesamtflugzeit angerechnet, die für die Lizenz, die Berechtigung oder das Zeugnis 
benötigt wird. 
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ii) Absolventen eines integrierten ATP-Ausbildungslehrgangs haben Anspruch auf 
Anrechnung von bis zu 50 Stunden Instrumenten-Ausbildungszeit als verantwortlicher 
Pilot auf die PIC-Zeit, die für die Erteilung der Lizenz für Verkehrspiloten, der Lizenz für 
Berufspiloten und einer Muster- oder Klassenberechtigung für mehrmotorige Flugzeuge 
erforderlich ist.  

 
iii) Absolventen eines integrierten CPL/IR-Ausbildungslehrgangs haben Anspruch auf 

Anrechnung von bis zu 50 Stunden Instrumenten-Ausbildungszeit als verantwortlicher 
Pilot auf die PIC-Zeit, die für die Erteilung der Lizenz für Berufspiloten und einer Muster- 
oder Klassenberechtigung für mehrmotorige Flugzeuge erforderlich ist.  
 

(3) Flugzeit als Kopilot. Sofern in diesem Teil nichts anderes festgelegt ist, hat der Inhaber einer 
Pilotenlizenz, wenn er als Kopilot oder PICUS handelt, Anspruch auf Anrechnung der 
gesamten Kopilotenzeit auf die gesamte Flugzeit, die für eine höherwertige Pilotenlizenz 
erforderlich ist.  
 

b) Anrechnung theoretischer Kenntnisse  
 

(1) Bewerbern, die die Prüfung der theoretischen Kenntnisse für eine Lizenz für Verkehrspiloten 
bestanden haben, wird dies auf die Anforderungen bezüglich theoretischer Kenntnisse für die 
Leichtflugzeug-Pilotenlizenz, die Privatpilotenlizenz, die Lizenz für Berufspiloten und, außer im 
Falle von Hubschraubern, die IR in derselben Luftfahrzeugkategorie angerechnet.  

 
(2) Bewerbern, die die Prüfung der theoretischen Kenntnisse für eine Lizenz für Berufspiloten 

bestanden haben, wird dies auf die Anforderung bezüglich theoretischer Kenntnisse für die 
Leichtflugzeug-Pilotenlizenz oder eine Privatpilotenlizenz in derselben Luftfahrzeugkategorie 
angerechnet.  
 

(3) Inhabern einer IR oder Bewerbern, die die Prüfung der theoretischen Kenntnisse für eine 
Luftfahrzeugkategorie bestanden haben, wird dies vollständig auf die Anforderungen für die 
theoretische Ausbildung und Prüfung für eine IR in einer anderen Luftfahrzeugkategorie 
angerechnet.  
 

(4) Inhabern einer Pilotenlizenz wird eine Lizenz in einer anderen Luftfahrzeugkategorie gemäß 
Anlage 1 dieses Teils auf die Anforderungen für die theoretische Ausbildung und Prüfung 
angerechnet.  

 
Diese Anrechnung gilt auch für Bewerber um eine Pilotenlizenz, die die theoretische Prüfung für die 
Erteilung dieser Lizenz bereits in einer anderen Luftfahrzeugkategorie erfolgreich abgelegt haben, 
solange dies innerhalb der in FCL.025 Buchstabe c genannten Gültigkeitsfrist liegt.  
 
 
FCL.040 Ausübung der mit Lizenzen verbundenen Rechte  
 
Für die Ausübung der mit einer Lizenz verliehenen Rechte ist die Gültigkeit der darin enthaltenen 
Berechtigungen, soweit zutreffend, und des Tauglichkeitszeugnisses Voraussetzung.  
 
 
FCL.045 Verpflichtung, Dokumente mitzuführen und vorzuweisen  
 
a) Piloten müssen bei der Ausübung der mit der Lizenz verbundenen Rechte immer eine gültige 

Lizenz und ein gültiges Tauglichkeitszeugnis mitführen.  
 

b) Piloten müssen daneben ein Ausweisdokument mit einem Passbild mitführen.  
 
c) Piloten und Flugschüler müssen auf Aufforderung eines autorisierten Vertreters einer zuständigen 

Behörde ohne ungebührliche Verzögerung ihren Flugzeitnachweis zur Kontrolle vorlegen.  
 
d) Flugschüler müssen Nachweise über alle Allein-Überlandflüge für die gemäß FCL.020 Buchstabe 

a erforderliche Anerkennung führen.  
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FCL.050 Aufzeichnung von Flugzeiten  
 
Der Pilot muss verlässliche detaillierte Aufzeichnungen über alle durchgeführten Flüge in der Form 
und Weise führen, die von der zuständigen Behörde festgelegt wurde.  
 
 
FCL.055 Sprachkenntnisse  
 
a) Allgemeines: Piloten von Flugzeugen, Hubschraubern, Luftfahrzeugen mit vertikaler Start- und 

Landefähigkeit und Luftschiffen, die am Sprechfunkverkehr im Flugfunkdienst teilnehmen, dürfen 
die mit ihren Lizenzen verbundenen Rechte und Berechtigungen nur ausüben, wenn sie in ihrer 
Lizenz einen Sprachenvermerk entweder für Englisch oder für die Sprache besitzen, die beim Flug 
für den Sprechfunkverkehr verwendet wird. In dem Vermerk müssen die Sprache, das Niveau der 
Sprachkenntnisse und das Gültigkeitsdatum angegeben sein.  

 
b)  Bewerber um einen Sprachenvermerk müssen gemäß Anlage 2 dieses Teils mindestens 

Sprachkenntnisse sowohl auf der Ebene der Einsatzfähigkeit für den Gebrauch der Sprechgruppen 
als auch für den Gebrauch normaler Sprache besitzen. Hierzu muss der Bewerber die Fähigkeit zu 
Folgendem nachweisen:  

 
(1) effektiv zu kommunizieren sowohl bei rein akustischem Kontakt als auch mit einem 

anwesenden Gesprächspartner;  
 

(2) präzise und deutlich über alltägliche und arbeitsbezogene Themen zu kommunizieren;  
 

(3) geeignete Kommunikationsstrategien für den Austausch von Mitteilungen und zur Erkennung 
und Beseitigung von Missverständnissen in einem allgemeinen oder arbeitsbezogenen 
Zusammenhang zu verwenden;  
 

(4) die sprachlichen Herausforderungen aufgrund von Komplikationen oder unerwarteten 
Ereignissen, die sich im Zusammenhang mit einer routinemäßigen Arbeitssituation oder 
Kommunikationsaufgabe ergeben, mit der sie ansonsten vertraut sind, erfolgreich zu 
handhaben und  
 

(5) einen Dialekt oder mit einem Akzent sprechen, der in Luftfahrtkreisen verstanden wird.  
 

c)  Außer bei Piloten, die Sprachkenntnisse auf Expertenniveau gemäß Anlage 2 dieses Teils 
nachgewiesen haben, muss der Sprachenvermerk regelmäßig neu bewertet werden, und zwar: 

 
(1) alle 4 Jahre, wenn die Stufe der Einsatzfähigkeit nachgewiesen wurde, bzw.  

 
(2) alle 6 Jahre, wenn das erweiterte Niveau nachgewiesen wurde.  

 
 

d)  Besondere Anforderungen an Inhaber einer Instrumentenflugberechtigung (IR). Ungeachtet der 
vorstehenden Absätze müssen Inhaber einer IR die Fähigkeit nachgewiesen haben, die englische 
Sprache auf einer Ebene zu verwenden, die es ihnen erlaubt:  

 
(1) alle Informationen für die Durchführung aller Phasen eines Fluges einschließlich der 

Flugvorbereitung zu verstehen;  
 

(2) den Sprechfunkverkehr in allen Phasen des Fluges einschließlich Notfällen zu verwenden;  
 

 
(3) mit anderen Besatzungsmitgliedern in allen Phasen des Fluges einschließlich der 

Flugvorbereitung zu kommunizieren.  
 

e)  Der Nachweis der Sprachkenntnisse und des Gebrauchs der englischen Sprache für IR-Inhaber 
erfolgt nach einer von der zuständigen Behörde festgelegten Bewertungsmethode.  
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FCL.060 Fortlaufende Flugerfahrung  
 
a) Ballone. Ein Pilot darf einen Ballon im gewerblichen Luftverkehr oder zur Beförderung von 

Fluggästen nur betreiben, wenn er in den letzten 180 Tagen Folgendes absolviert hat:  
 

(1) mindestens 3 Fahrten als steuernder Pilot in einem Ballon, davon mindestens eine Fahrt in 
einem Ballon der entsprechenden Klasse und Gruppe, oder  
 

(2) eine Fahrt in der entsprechenden Ballonklasse und -gruppe unter der Aufsicht eines 
Lehrberechtigten, der gemäß Unterabschnitt J qualifiziert ist.  

 
 
 FCL.065 Einschränkung der Rechte von Lizenzinhabern, die 60 Jahre oder älter sind, im 
gewerblichen Luftverkehr  
 

a) Altersgruppe 60–64 Jahre. Flugzeuge und Hubschrauber. Ein Inhaber einer 
Pilotenlizenz, der das Alter von 60 Jahren erreicht hat, darf außer als Mitglied einer 
Besatzung mit mehreren Piloten nicht als Pilot eines Luftfahrzeugs im gewerblichen 
Luftverkehr tätig sein 

 
b) Altersgruppe ab 65 Jahren. Abgesehen von Inhabern einer Pilotenlizenz für Ballone 

oder Segelflugzeuge darf ein Inhaber einer Pilotenlizenz, der das Alter von 65 Jahren 
erreicht hat, nicht als Pilot eines Luftfahrzeugs im gewerblichen Luftverkehr tätig sein 

 
c) Altersgruppe ab 70 Jahren. Ein Inhaber einer Pilotenlizenz für Ballone oder 

Segelflugzeuge, der das Alter von 70 Jahren erreicht hat, darf nicht als Pilot eines 
Ballons oder Segelflugzeugs im gewerblichen Luftverkehr tätig sein.“ 

 
 
FCL.070 Widerruf, Aussetzung und Beschränkung von Lizenzen, Berechtigungen und 
Zeugnissen  
 
a) Lizenzen, Berechtigungen und Zeugnisse, die gemäß diesem Teil erteilt werden, können von der 

zuständigen Behörde gemäß den in Teil-ARA festgelegten Bedingungen und Verfahren 
beschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, wenn der Pilot die Anforderungen dieses Teils, 
des Teils-Medical oder die einschlägigen Einsatzanforderungen nicht erfüllt.  

 
b) Wenn die Aussetzung oder der Widerruf der Lizenz eines Piloten angeordnet wird, hat er die 

Lizenz oder das Zeugnis unverzüglich an die zuständige Behörde zurückzugeben.  
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ABSCHNITT B 
 

LEICHTFLUGZEUG-PILOTENLIZENZ — LAPL 
 

KAPITEL 1 
 

Allgemeine Anforderungen 
 

FCL.100 LAPL — Mindestalter  
 
Bewerber um die LAPL müssen:  
 
b) im Falle von Segelflugzeugen und Ballonen mindestens 16 Jahre alt sein.  
 
 
FCL.105 LAPL — Rechte und Bedingungen  
 
a) Allgemeines. Die Rechte des Inhabers einer LAPL bestehen darin, ohne Vergütung als PIC im 

nichtgewerblichen Betrieb in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie tätig zu sein. 
 
b) Bedingungen. Bewerber um die LAPL müssen in der praktischen Prüfung die Anforderungen für 

die betreffende Luftfahrzeugkategorie und, soweit zutreffend, für die verwendete 
Luftfahrzeugklasse bzw. das verwendete Luftfahrzeugmuster erfüllt haben.  

 
 
FCL.110 LAPL — Anrechnung für dieselbe Luftfahrzeugkategorie  
 
a) Bewerbern für eine LAPL, die Inhaber einer weiteren Lizenz in derselben Luftfahrzeugkategorie 

waren, wird dies vollständig auf die Anforderungen der LAPL in dieser Luftfahrzeugkategorie 
angerechnet.  

 
b) Ungeachtet des vorstehenden Absatzes muss der Bewerber eine praktische Prüfung gemäß 

FCL.125 für die Erteilung einer LAPL in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie ablegen, wenn 
die Lizenz abgelaufen ist.  

 
 
FCL.115 LAPL — Ausbildungslehrgang  
 
Bewerber um eine LAPL müssen einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO absolvieren. Der 
Lehrgang muss eine theoretische Ausbildung und Flugausbildung entsprechend den verliehenen 
Rechten umfassen.  
 
 
FCL.120 LAPL — Prüfung der theoretischen Kenntnisse  
 
Bewerber um eine LAPL müssen theoretische Kenntnisse entsprechend den verliehenen Rechten in 
Prüfungen über Folgendes nachweisen:  
 
a) allgemeine Sachgebiete:  

— Luftrecht,  
— menschliches Leistungsvermögen,  
— Meteorologie und  
— Kommunikation;  
 

b) besondere Sachgebiete bezüglich der verschiedenen Luftfahrzeugkategorien:  
— Grundlagen des Fliegens,  
— betriebliche Verfahren,  
— Flugleistung und Flugplanung,  
— allgemeine Luftfahrzeugkunde und  
— Navigation.  
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FCL.125 LAPL — Praktische Prüfung  
 
a) Bewerber um eine LAPL müssen durch Ablegen einer praktischen Prüfung nachweisen, dass sie 

als PIC in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie die einschlägigen Verfahren und Manöver mit 
der für die entsprechenden verliehenen Rechte angemessenen Kompetenz beherrschen.  

 
b) Bewerber um die praktische Prüfung müssen Flugausbildung auf derselben Luftfahrzeugklasse 

oder demselben Luftfahrzeugmuster erhalten haben, die bzw. das für die praktische Prüfung 
verwendet wird. Die Rechte sind auf die Klasse oder das Muster beschränkt, die bzw. das für die 
praktische Prüfung verwendet wurde, bis in der Lizenz Erweiterungen gemäß diesem Abschnitt 
eingetragen werden.  

 
c) Prüfungsmaßstäbe  

 
(1) Die praktische Prüfung ist in verschiedene Teile gegliedert, in denen die verschiedenen 

Phasen des Fluges entsprechend der geflogenen Luftfahrzeugkategorie behandelt werden.  
(2) Wenn der Bewerber einen Punkt eines Prüfungsteils nicht besteht, ist der gesamte 

Prüfungsteil nicht bestanden. Wenn der Bewerber nur 1 Prüfungsteil nicht besteht, muss er 
nur diesen Prüfungsteil wiederholen. Wenn der Bewerber mehr als einen Prüfungsteil nicht 
besteht, ist die gesamte Prüfung nicht bestanden. 

 
(3) Muss die Prüfung gemäß Nummer 2 wiederholt werden, so bewirkt Nichtbestehen eines Teils 

— einschließlich jener Teile, die bei einem früheren Versuch bestanden wurden —, dass der 
Bewerber die gesamte Prüfung nicht bestanden hat.  

 
(4)  Falls nicht sämtliche Prüfungsteile in 2 Versuchen bestanden werden, muss eine weitere 

praktische Ausbildung absolviert werden.  
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KAPITEL 2 – 4 (entfällt) 
 

KAPITEL 5 
 

Besondere Anforderungen für die LAPL für Ballone — LAPL(B) 
 

 
FCL.105.B LAPL(B) — Rechte  
 
Inhaber einer LAPL für Ballone sind berechtigt zum Fahren als PIC mit Heißluftballonen oder Heißluft-
Luftschiffen mit einem maximalen Hülleninhalt von 3 400 m3 oder Gasballonen mit einem maximalen 
Hülleninhalt von 1 260 m3 , wobei bis zu 3 Personen befördert werden, d. h. es dürfen sich zu keinem 
Zeitpunkt mehr als 4 Personen an Bord des Luftfahrzeugs befinden.  
 
 
FCL.110.B LAPL(B) — Anforderungen bezüglich der Erfahrung  
 
a) Bewerber um eine LAPL(B) müssen auf Ballonen derselben Klasse mindestens 16 Stunden 

Fahrausbildung absolviert haben; der Unterricht muss mindestens Folgendes einschließen:  
 
(1) 12 Stunden Fahrausbildung mit Fluglehrer,  

 
(2) 10 Ballonfüllungen und 20 Starts und Landungen sowie  

 
(3) ein überwachter Alleinflug mit einer Mindestflugzeit von 30 Minuten.  
 

b) Anrechnung. Bei Bewerbern, die bereits Erfahrung als PIC auf Ballonen besitzen, kann eine 
Anrechnung auf die Anforderungen in Buchstabe a erfolgen.  

 
Der Umfang der Anrechnung wird von der ATO, bei der der Pilot den Ausbildungslehrgang absolviert, 
auf der Grundlage eines Vorab-Testflugs festgelegt, jedoch darf diese in keinem Fall  
 

(1) die Gesamtflugzeit als PIC auf Ballonen überschreiten;  
 

(2) 50 % der gemäß Buchstabe a erforderlichen Stunden überschreiten;  
 

(3) die Anforderungen gemäß Buchstabe a Nummer 2 und Buchstabe a Nummer 3 beinhalten.  
 
 
FCL.130.B LAPL(B) — Erweiterung der Rechte auf Fesselballone  
 
a) Die Rechte der LAPL(B) sind auf ungefesselte Flüge beschränkt. Diese Beschränkung kann 

aufgehoben werden, wenn der Pilot mindestens 3 Ausbildungaufstiege in Fesselballonen absolviert 
hat.  

 
b) Die Absolvierung der zusätzlichen Ausbildung muss in das Bordbuch eingetragen und vom 

Lehrberechtigten unterzeichnet werden.  
 
c) Zur Aufrechterhaltung dieses Rechts müssen Piloten während der letzten 24 Monate mindestens 2 

Flüge in Fesselballonen absolviert haben.  
 
d) Wenn der Pilot die Anforderung gemäß Buchstabe c nicht erfüllt, muss er die zusätzliche Zahl der 

Flüge in Fesselballonen in einem Flug mit Fluglehrer oder alleine unter der Aufsicht eines 
Lehrberechtigten absolvieren, um die Rechte zu erneuern.  
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FCL.135.B LAPL(B) — Erweiterung der Rechte auf eine andere Ballonklasse  
 
Die Rechte einer LAPL(B) sind auf die Ballonklasse beschränkt, in der die praktische Prüfung 
absolviert wurde. Diese Beschränkung kann aufgehoben werden, wenn der Pilot in einer anderen 
Klasse bei einer ATO mindestens Folgendes absolviert hat:  
 
a) 5 Schulungsflüge mit einem Lehrberechtigten oder  
 
b) im Falle einer LAPL(B) für Heißluftballone, wenn er seine Rechte auf Heißluft-Luftschiffe erweitern 

möchte, 5 Stunden Fahrausbildung mit einem Fluglehrer sowie  
 
c) eine praktische Prüfung, bei der der Bewerber gegenüber dem Prüfer auch einen angemessenen 

Stand der theoretischen Kenntnisse in der anderen Klasse auf den folgenden Gebieten 
nachweisen muss:  
 
— Grundlagen des Fliegens,  
— betriebliche Verfahren,  
— Flugleistung und Flugplanung sowie  
— allgemeine Flugzeugkunde.  

 
 
FCL.140.B LAPL(B) — Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flugerfahrung  
 
a) Inhaber einer LAPL(B) dürfen die mit ihrer Lizenz verbundenen Rechte nur ausüben, wenn sie in 

den letzten 24 Monaten in einer Ballonklasse mindestens Folgendes absolviert haben:  
 
(1) 6 Flugstunden als PIC, einschließlich 10 Starts und Landungen, sowie  
 
(2) eine Schulfahrt mit einem Lehrberechtigten;  
 
(3) daneben müssen Piloten, wenn sie dazu qualifiziert sind, mehr als eine Ballonklasse zu fahren, 

um ihre Rechte in der anderen Klasse ausüben zu können, innerhalb der letzten 24 Monate 
mindestens 3 Stunden Flugzeit in dieser anderen Klasse einschließlich 3 Starts und Landungen 
absolviert haben;  

 
b) Inhaber einer LAPL(B), die die Anforderungen gemäß Buchstabe a nicht erfüllen, müssen, bevor 

sie ihre Rechte wieder ausüben dürfen:  
 
(1) eine Befähigungsüberprüfung mit einem Prüfer in der entsprechenden Klasse ablegen, oder  
 
(2) die weiteren Flugzeiten oder Starts und Landungen absolvieren, wobei sie mit Fluglehrer oder 

alleine unter der Aufsicht eines Lehrberechtigten fliegen, um die Anforderungen gemäß 
Buchstabe a zu erfüllen.  
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ABSCHNITT C 
 

PRIVATPILOTENLIZENZ (PPL), SEGELFLUGZEUGPILOTENLIZENZ (SPL) UND 
BALLONPILOTENLIZENZ (BPL) 

 
KAPITEL 1 

 
Allgemeine Anforderungen 

 
FCL.200 Mindestalter  
 
b) Bewerber um eine BPL oder SPL müssen mindestens 16 Jahre alt sein.  
 
 
FCL.205 Bedingungen  
 
Bewerber um die Erteilung einer PPL müssen die Anforderungen für die Klasse oder 
Musterberechtigung für das in der praktischen Prüfung verwendete Luftfahrzeug wie in Abschnitt H 
festgelegt erfüllt haben.  
 
 
FCL.210 Ausbildungslehrgang 
  
Bewerber um eine BPL, SPL oder PPL müssen einen Ausbildungslehrgang bei einer ATO 
absolvieren. Der Lehrgang muss eine theoretische Ausbildung und Flugausbildung entsprechend den 
verliehenen Rechten umfassen.  
 
 
FCL.215 Prüfung der theoretischen Kenntnisse  
 
Bewerber um eine BPL, SPL oder PPL müssen theoretische Kenntnisse entsprechend den 
verliehenen Rechten in Prüfungen in den nachfolgenden Sachgebieten nachweisen:  
 
a) Allgemeine Sachgebiete:  
 

— Luftrecht,  
— menschliches Leistungsvermögen,  
— Meteorologie und  
— Kommunikation;  

 
 
b) besondere Sachgebiete bezüglich der verschiedenen Luftfahrzeugkategorien:  
 

— Grundlagen des Fliegens,  
— betriebliche Verfahren,  
— Flugleistung und Flugplanung,  
— allgemeine Luftfahrzeugkunde und  
— Navigation. 

 
 
 
FCL.235 Praktische Prüfung  
 
a) Bewerber um eine BPL, SPL oder PPL müssen durch Ablegen einer praktischen Prüfung 

nachweisen, dass sie als PIC in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie die einschlägigen 
Verfahren und Manöver mit der den verliehenen Rechten angemessenen Kompetenz beherrschen.  

 
b) Bewerber um die praktische Prüfung müssen Flugausbildung auf derselben Luftfahrzeugklasse 

oder demselben Luftfahrzeugmuster oder einer Gruppe von Ballonen erhalten haben, die für die 
praktische Prüfung verwendet werden.  
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c) Prüfungsmaßstäbe  
 

(1) Die praktische Prüfung ist in verschiedene Teile gegliedert, in denen die verschiedenen Phasen 
des Fluges entsprechend der geflogenen Luftfahrzeugkategorie behandelt werden.  

 
(2) Wenn der Bewerber einen Punkt eines Prüfungsteils nicht besteht, ist der gesamte Prüfungsteil 

nicht bestanden. Wenn der Bewerber mehr als einen Prüfungsteil nicht besteht, ist die gesamte 
Prüfung nicht bestanden. Wenn der Bewerber nur 1 Prüfungsteil nicht besteht, muss er nur 
diesen Prüfungsteil wiederholen.  

 
(3) Muss die Prüfung gemäß Nummer 2 wiederholt werden, so bewirkt Nichtbestehen eines Teils 

— einschließlich jener Teile, die bei einem früheren Versuch bestanden wurden —, dass der 
Bewerber die gesamte Prüfung nicht bestanden hat.  

 
(4) Falls nicht sämtliche Prüfungsteile in 2 Versuchen bestanden werden, muss eine weitere 

Ausbildung absolviert werden.  
 

 
 
 

KAPITEL 2 – 5 (entfällt) 
 
 
 

KAPITEL 6 
 

Besondere Anforderungen für die Ballonpilotenlizenz (BPL) 
 
 
FCL.205.B BPL — Rechte und Bedingungen  
 
a) Die Rechte des Inhabers einer BPL bestehen darin, als PIC Ballone und Heißluft-Luftschiffe zu 

führen.  
 
b) Inhaber einer BPL dürfen nur ohne Vergütung im nichtgewerblichen Betrieb tätig sein, 

solange sie nicht  
 

(1) das Alter von 18 Jahren erreicht haben,  
 
(2) 50 Fahrstunden und 50 Starts und Landungen als PIC auf Ballonen absolviert haben,  
 
(3) eine Befähigungsüberprüfung mit einem Prüfer auf einem Ballon in der entsprechenden Klasse 

abgelegt haben.  
 
c) Ungeachtet Buchstabe b darf der Inhaber einer BPL mit den Rechten eines Lehrberechtigten oder 

Prüfers eine Vergütung erhalten für  
 
(1) die Durchführung von Fahrausbildung für die LAPL(B) oder BPL;  
 
(2) die Durchführung von praktischen Prüfungen und Befähigungsüberprüfungen für diese 

Lizenzen;  
 
(3) die mit diesen Lizenzen verbundenen Berechtigungen und Zeugnisse.  
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FCL.210.B BPL — Anforderungen bezüglich der Erfahrung und Anrechnung  
 
a) Bewerber um eine BPL müssen auf Ballonen in derselben Klasse und Gruppe mindestens 16 

Stunden Fahrausbildung absolviert haben; der Unterricht muss mindestens Folgendes 
einschließen: 

 
(1) 12 Stunden Fahrausbildung mit Fluglehrer,  
 
(2) 10 Ballonfüllungen und 20 Starts und Landungen sowie  
 
(3) einen überwachten Alleinflug mit einer Mindestflugzeit von 30 Minuten.  

 
b) Bewerber um eine BPL, die Inhaber einer LAPL(B) sind, erhalten eine vollständige Anrechnung auf 

die Anforderungen für die Erteilung einer BPL.  
 

Bewerber um eine BPL, die im Zeitraum von 2 Jahren vor der Antragstellung Inhaber einer LAPL(B) 
waren, erhalten eine vollständige Anrechnung auf die Anforderungen bezüglich der theoretischen 
Kenntnisse und der Fahrausbildung. 
 
 
FCL.220.B BPL — Erweiterung der Rechte auf Fesselballone  
 
Die Rechte der BPL sind auf Nicht-Fesselballone beschränkt. Diese Beschränkung kann aufgehoben 
werden, wenn der Pilot die Anforderungen gemäß FCL.130.B erfüllt.  
 
 
FCL.225.B BPL — Erweiterung der Rechte auf eine andere Ballonklasse oder -gruppe  
 
Die Rechte einer BPL sind auf die Ballonklasse und -gruppe beschränkt, in der die praktische Prüfung 
absolviert wurde. Diese Beschränkung kann aufgehoben werden, wenn der Pilot  
 

a) im Falle einer Erweiterung auf eine andere Klasse innerhalb derselben Gruppe die 
Anforderungen von FCL.135.B erfüllt hat;  
 

b) im Falle einer Erweiterung auf eine andere Gruppe innerhalb derselben Klasse von Ballonen 
mindestens Folgendes absolviert hat:  
 

(1) 2 Schulungsflüge auf einem Ballon der betreffenden Gruppe sowie  
 

(2) die folgenden Flugstunden als PIC auf Ballonen:  
 
i) für Ballone mit einem Hülleninhalt zwischen 3.401 m3 und 6.000 m3  

mindestens 100 Stunden;  
 

ii) für Ballone mit einem Hülleninhalt zwischen 6.001 m3 und 10.500 m3  
mindestens 200 Stunden;  

 
iii) für Ballone mit einem Hülleninhalt über 10.500 m3 mindestens 300 Stunden;  

 
iv) für Gasballone mit einem Hülleninhalt über 1.260 m3 mindestens 50 Stunden.  

 
 
FCL.230.B BPL — Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flugerfahrung  
 
 

a) Inhaber einer BPL dürfen die mit ihrer Lizenz verbundenen Rechte nur ausüben, wenn sie in 
den letzten 24 Monaten in einer Ballonklasse mindestens Folgendes absolviert haben:  
 
(1) 6 Flugstunden als PIC, einschließlich 10 Starts und Landungen, sowie  

 
(2) einen Schulungsflug mit einem Lehrberechtigten in einem Ballon innerhalb der 

entsprechenden Klasse;  
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(3) außerdem müssen Piloten, wenn sie qualifiziert sind, mehr als eine Ballonklasse zu 
fliegen, um ihre Rechte in der anderen Klasse ausüben zu können, innerhalb der letzten 
24 Monate mindestens 3 Stunden Flugzeit in dieser anderen Klasse einschließlich 3 
Starts und Landungen absolviert haben.  

 
b) Inhaber einer BPL dürfen nur einen Ballon betreiben, der der gleichen Ballongruppe angehört wie 

der Ballon, in dem der Schulungsflug absolviert wurde, oder einen Ballon einer Gruppe mit 
geringerem Hülleninhalt,  
 
 

c) Inhaber einer BPL, die die Anforderungen gemäß Buchstabe a nicht erfüllen, müssen, bevor sie 
ihre Rechte wieder ausüben dürfen,  
 
(1) eine Befähigungsüberprüfung mit einem Prüfer in einem Ballon innerhalb der entsprechenden 

Klasse ablegen, oder  
 

(2) die weiteren Flugzeiten oder Starts und Landungen absolvieren, wobei sie mit Fluglehrer oder 
alleine unter der Aufsicht eines Lehrberechtigten fliegen, um die Anforderungen gemäß 
Buchstabe a zu erfüllen. 

 
 

d)  Im Fall von Buchstabe c Nummer 1 darf der Inhaber einer BPL nur einen Ballon betreiben, der der 
gleichen Ballongruppe angehört wie der Ballon, in dem die Befähigungsüberprüfung absolviert 
wurde, oder einen Ballon einer Gruppe mit geringerem Hülleninhalt 

 
 

ABSCHNITT D – H (entfällt) 
 
 
 

ABSCHNITT I 
 

WEITERE BERECHTIGUNGEN 
 
FCL.810 Nachtflugberechtigung  
 

d) Ballone. Wenn die Rechte einer LAPL für Ballone oder einer BPL unter VFR-Bedingungen bei 
Nacht ausgeübt werden sollen, müssen Bewerber mindestens 2 Schulungsflüge bei Nacht 
von mindestens jeweils einer Stunde Dauer absolvieren. 
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ABSCHNITT J 
 

LEHRBERECHTIGTE 
 

KAPITEL 1 
 

Allgemeine Anforderungen 
 
 

FCL.900 Lehrberechtigungen  
 
a) Allgemeines. Personen dürfen Folgendes nur durchführen:  
 

(1) Flugunterricht in Luftfahrzeugen, wenn sie Inhaber des Folgenden sind:  
 

i)   einer Pilotenlizenz, die gemäß der vorliegenden Verordnung erteilt oder anerkannt wurde;  
 
ii) einer dem erteilten Unterricht angemessenen Lehrberechtigung, die gemäß diesem 

Abschnitt erteilt wurde;  
 
b) Besondere Bedingungen:  
 

(1) Im Falle der Einführung neuer Luftfahrzeuge in den Mitgliedstaaten oder in der Flotte eines 
Betreibers kann die zuständige Behörde, wenn die Einhaltung der in diesem Abschnitt 
festgelegten Anforderungen nicht möglich ist, ein besonderes Zeugnis ausstellen, das 
Flugunterrichtsrechte gewährt. Ein solches Zeugnis ist auf die Schulungsflüge beschränkt, die 
für die Einführung des neuen Luftfahrzeugmusters notwendig sind, und seine Gültigkeit ist auf 
maximal 1 Jahr beschränkt.  

 
(2) Inhaber eines Zeugnisses gemäß Buchstabe b Absatz 1, die einen Antrag auf Erteilung einer 

Lehrberechtigung stellen möchten, müssen die Voraussetzungen und die Anforderungen für die 
Verlängerung erfüllen, die für diese Lehrberechtigtenkategorie festgelegt sind.  

 
c) Ausbildung außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten  
 

(1) Ungeachtet Buchstabe a kann die zuständige Behörde, wenn der Flugunterricht in einer ATO 
außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten erteilt wird, einem Bewerber, der Inhaber 
einer von einem Drittland gemäß Anhang 1 des Abkommens von Chicago ausgestellten 
Pilotenlizenz ist, eine Lehrberechtigung erteilen, sofern der Bewerber  
 
i) Inhaber einer Lizenz, einer Berechtigung oder eines Zeugnisses, die denjenigen gleichwertig 

sind, für die er zur Ausbildung berechtigt ist, sowie in jedem Fall mindestens Inhaber einer 
CPL ist;  

 
ii) die in diesem Abschnitt für die Erteilung der betreffenden Lehrberechtigung festgelegten 

Anforderungen erfüllt;  
 
iii) gegenüber der zuständigen Behörde einen angemessenen Kenntnisstand bezüglich der 

europäischen Flugsicherheitsvorschriften nachweist, um Lehrberechtigungen gemäß diesem 
Teil ausüben zu können.  

 
(2) Das Zeugnis ist beschränkt auf die Erteilung von Flugunterricht:  
 

i) in ATOs außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten;  
 
ii) für Flugschüler, die ausreichende Kenntnisse der Sprache besitzen, in der der Flugunterricht 

erteilt wird.  
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FCL.915 Allgemeine Anforderungen an Lehrberechtigten  
 
a) Allgemeines. Bewerber um eine Lehrberechtigung müssen mindestens 18 Jahre alt sein.  
 
b)  Zusätzliche Anforderungen an Lehrberechtigte, die Flugunterricht in einem Luftfahrzeug erteilen. 

Wer eine Lehrberechtigung beantragt oder innehat, die zum Erteilen von Flugunterricht in einem 
Luftfahrzeug befugt, muss  

 
(1) Inhaber mindestens der Lizenz und, soweit relevant, der Berechtigung sein, für die 

Flugunterricht erteilt werden soll;  
 
(2) außer im Falle eines Testfluglehrberechtigten:  

 
i)    mindestens 15 Flugstunden als Pilot der Luftfahrzeugklasse oder des Luftfahrzeugmusters 

absolviert haben, auf dem Flugunterricht erteilt werden soll, davon höchstens 7 Stunden in 
einem FSTD, das die Luftfahrzeugklasse oder das Luftfahrzeugmuster nachbildet, falls 
zutreffend, oder  

 
ii) eine Kompetenzbeurteilung für die betreffende Lehrberechtigtenkategorie auf dieser 

Luftfahrzeugklasse oder diesem Luftfahrzeugmuster bestanden haben;  
 

(3) berechtigt sein, als PIC auf dem Luftfahrzeug während eines solchen Flugunterrichts tätig zu 
sein. 

 
c)  Anrechnung auf weitere Berechtigungen und für die Zwecke einer Verlängerung  
 

(1) Bewerbern für weitere Lehrberechtigungen kann eine Anrechnung der praktischen Lehr- und 
Lernfähigkeiten gewährt werden, die sie bereits für die Lehrberechtigung nachgewiesen haben, 
die sie besitzen.  

 
(2) Stunden, die als Prüfer während praktischer Prüfungen oder Befähigungsüberprüfungen 

geflogen wurden, werden vollständig auf Verlängerungsanforderungen für alle vorhandenen 
Lehrberechtigungen angerechnet.  

 
 
FCL.920 Fluglehrerkompetenzen und Beurteilung  
 
Alle Lehrberechtigten müssen eine Ausbildung zur Erlangung der folgenden Kompetenzen erhalten:  
 

— Vorbereitung von Ressourcen,  
— Schaffung eines Klimas, das das Lernen fördert,  
— Wissen darlegen,  
— Integration von Bedrohungs- und Fehlermanagement (Threat and Error Management, TEM) 

und effektives Arbeiten als Besatzung (Crew Resource Management, CRM),  
— Zeiteinteilung für das Erreichen der Ausbildungsziele,  
— Erleichterung des Lernens,  
— Bewertung der Teilnehmerleistung,  
— Überwachung und Überprüfung der Fortschritte,  
— Auswertung von Ausbildungssitzungen,  

— Bericht über die Ergebnisse.  
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FCL.935 Beurteilung der Kompetenz 
 
a)  Mit Ausnahme des Lehrberechtigten für Zusammenarbeit einer mehrköpfigen Besatzung (Multi-

Crew Co-operation Instructor, MCCI), des Lehrberechtigten für synthetische Übungsgeräte 
(Synthetic Training Instructor, STI), des Lehrberechtigten für Bergflugberechtigungen (Mountain 
Rating Instructor, MI) und des Testfluglehrberechtigten (Flight Test Instructor, FTI) muss ein 
Bewerber um eine Lehrberechtigung eine Kompetenzbeurteilung in der entsprechenden 
Luftfahrzeugkategorie absolvieren, um gegenüber einem gemäß Abschnitt K qualifizierten Prüfer 
die Fähigkeit nachzuweisen, einen Flugschüler bis zu der Ebene auszubilden, die für die Erteilung 
der betreffenden Lizenz, der Berechtigung oder des betreffenden Zeugnisses erforderlich ist. 

 
b) Diese Beurteilung umfasst Folgendes: 
 

(1) den Nachweis der in FCL.920 beschriebenen Kompetenzen für die Vermittlung von   
Kenntnissen während der Vorflug-, Nachflug- und theoretischen Ausbildung; 
 

(2) mündliche theoretische Prüfungen am Boden, Besprechungen vor dem Flug und nach dem 
Flug und Vorführungen während des Fluges bei den praktischen Prüfungen in der 
entsprechenden Luftfahrzeugklasse, dem entsprechenden Luftfahrzeugmuster oder dem 
entsprechenden FSTD 

 
(3) geeignete Übungen zur Bewertung der Kompetenzen des Lehrberechtigten. 

 
c) Die Beurteilung muss auf derselben Luftfahrzeugklasse oder demselben FSTD erfolgen, auf 

der/dem die Flugausbildung durchgeführt wurde. 
 
d) Wenn eine Kompetenzbeurteilung für die Verlängerung einer Lehrberechtigung erforderlich ist, darf 

ein Bewerber, der die Beurteilung vor dem Ablaufdatum einer Lehrberechtigung nicht besteht, die 
mit dieser Berechtigung verbundenen Rechte nicht ausüben, solange er die Beurteilung nicht 

erfolgreich absolviert hat. 
 
 
 
FCL.940 Gültigkeit von Lehrberechtigungen  
 
Mit Ausnahme der MI und unbeschadet FCL.900 Buchstabe b Absatz 1 sind Lehrberechtigungen für 
einen Zeitraum von 3 Jahren gültig.  
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KAPITEL 2 
 

Besondere Anforderungen an den Fluglehrer — FI 
 

 
FCL.905.FI FI — Rechte und Bedingungen  
 
Die Rechte eines FI bestehen in der Durchführung von Flugunterricht für die Erteilung, Verlängerung 
oder Erneuerung des Folgenden:  
 
a) einer PPL, SPL, BPL und LAPL in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie;  
 
b) von Klassen- und Musterberechtigungen für einmotorige Luftfahrzeuge als alleiniger Pilot, außer 

als alleiniger Pilot auf technisch komplizierten Hochleistungsflugzeugen; Klassen- und 
Gruppenverlängerungen für Ballone und Klassenverlängerungen für Segelflugzeuge;  

 
c) von Musterberechtigungen für Luftschiffe mit einem oder mehreren Piloten;  
 
d) einer CPL in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie, sofern der FI mindestens  

500 Flugstunden als Pilot auf dieser Luftfahrzeugkategorie absolviert hat, davon mindestens  
200 Flugstunden Flugunterricht 

 
e)  der Nachtflugberechtigung, sofern der FI:  
 

(1) für Nachtflüge in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie qualifiziert ist;  
 
(2) gegenüber einem gemäß nachfolgender Ziffer i qualifizierten FI die Fähigkeit nachgewiesen hat, 

Ausbildung zu erteilen, und  
 
(3) die Anforderung bezüglich Nachtflugerfahrung gemäß FCL.060 Buchstabe b Absatz 2 erfüllt. 

 
f)  einer Schlepp- oder Kunstflugberechtigung, sofern die entsprechenden Rechte gegeben sind und 

der FI gegenüber einem gemäß nachfolgender Ziffer i qualifizierten FI die Fähigkeit nachgewiesen 
hat, Ausbildung für diese Berechtigung zu erteilen;  

 
g)  einer IR in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie, sofern der FI:  
 

(1) mindestens 200 Flugstunden unter IFR absolviert hat, wovon bis zu 50 Stunden 
Instrumentenbodenzeit in einem FFS, einem FTD 2/3 oder einem FNPT II sein können; 

 
(2) als Flugschüler den IRI-Ausbildungslehrgang absolviert hat und eine Kompetenzbeurteilung für 

das IRI-Zeugnis bestanden hat, und  
 
(3) zusätzlich:  

 
i)    für mehrmotorige Flugzeuge die Anforderungen für die Erteilung eines CRI-Zeugnisses 

erfüllt hat;  
 
ii) für mehrmotorige Hubschrauber die Anforderungen für die Erteilung eines TRI-Zeugnisses 

erfüllt hat;  
 
h)  von Klassen- oder Musterberechtigungen als alleiniger Pilot für mehrmotorige Flugzeuge, 

ausgenommen als alleiniger Pilot auf technisch komplizierten Hochleistungsflugzeugen, sofern der 
FI Folgendes erfüllt:  

 
(1) im Falle von Flugzeugen die Anforderungen für den CRI-Ausbildungslehrgang gemäß 

FCL.915.CRI Buchstabe a und die Anforderungen von FCL.930.CRI und FCL.935;  
 
(2) im Falle von Hubschraubern die Anforderungen gemäß FCL.910.TRI Buchstabe c Nummer 1 

und die Anforderungen für den TRI(H) Ausbildungslehrgang gemäß FCL.915.TRI Buchstabe b 
Nummer 2;  
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i) eines FI-, IRI-, CRI-, STI- oder MI-Zeugnisses, sofern der FI  
 
(1) mindestens Folgendes absolviert hat:  
 

i) im Falle einer FI(S) mindestens 50 Stunden oder 150 Starts im Rahmen eines Flugunterrichts 
auf Segelflugzeugen;  

 
ii) im Falle einer FI(B) mindestens 50 Stunden oder 50 Starts im Rahmen eines Flugunterrichts 

in Ballonen;  
 
iii) in allen anderen Fällen mindestens 500 Stunden Flugunterricht in der entsprechenden 

Luftfahrzeugkategorie;  
 

(2) eine Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 in der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie 
gegenüber einem Fluglehrerprüfer (FIE) zum Nachweis der Fähigkeit, Ausbildung für das FI-
Zeugnis zu erteilen;  

 
j) einer MPL, sofern der FI: 
 

(1) für die Kern-Flugphase einer Ausbildung mindestens 500 Flugstunden als Pilot auf Flugzeugen 
absolviert hat, davon mindestens 200 Stunden Flugunterricht;  

 
(2) für die Grundausbildung:  

 
i) Inhaber einer IR für mehrmotorige Flugzeuge und dem Recht ist, Ausbildung für eine IR zu 

erteilen, und 
 
ii) mindestens 1 500 Flugstunden im Betrieb mit einer mehrköpfigen Besatzung absolviert hat.  

 
(3) Im Falle eines FI, der bereits als Lehrberechtigter für die integrierten ATP(A)- oder CPL(A)/IR-

Ausbildungen qualifiziert ist, kann die Anforderung gemäß Nummer 2 Ziffer ii durch den 
Abschluss eines strukturierten Lehrgangs ersetzt werden, der Folgendes umfasst:  

 
i) MCC-Ausbildung;  
 
ii) Beobachtung von 5 Flugunterrichtssitzungen in Phase 3 eines MPL-Lehrgangs;  
 
iii) Beobachtung von 5 Flugunterrichtssitzungen in Phase 4 eines MPL-Lehrgangs;  
 
iv) Beobachtung von 5 am Streckeneinsatz orientierten wiederkehrenden Betreiber-

Flugausbildungssitzungen;  
 
v) den Inhalt des MCCI-Lehrberechtigtenlehrgangs.  

 
In diesem Fall muss der FI seine ersten 5 Lehrberechtigtensitzungen unter der Aufsicht eines TRI(A), 

MCCI(A) oder SFI(A) durchführen, der für MPL-Flugunterricht qualifiziert ist.  
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FCL.910.FI FI — Eingeschränkte Rechte  
 
a) Die Rechte eines FI werden in den folgenden Fällen auf die Erteilung von Flugunterricht unter der 

Aufsicht eines FI für die Luftfahrzeugkategorie, die von der ATO für diesen Zweck benannt wurde, 
beschränkt:  

 
(1) für die Erteilung der PPL, SPL, BPL und LAPL; 
  
(2) in allen integrierten Kursen auf PPL-Niveau im Falle von Flugzeugen und Hubschraubern;  
 
(3) für Klassen- und Musterberechtigungen für einmotorige Luftfahrzeuge als alleiniger Pilot, 

Klassen- und Gruppenerweiterungen im Falle von Ballonen und Klassenerweiterungen im Falle 
von Segelflugzeugen;  

 
(4) für die Nachtflug-, Schlepp- und Kunstflugberechtigungen. 

 
b) Bei der Erteilung von Ausbildung unter Aufsicht gemäß Buchstabe a hat der FI nicht das Recht, 

Flugschüler zur Durchführung der ersten Alleinflüge und der ersten Allein-Überlandflüge zu 
ermächtigen.  

 
c) Die Beschränkungen gemäß Buchstaben a und b werden aus dem FI-Zeugnis gestrichen, wenn 

der FI mindestens Folgendes absolviert hat:  
 
(1) für die FI(A) 100 Stunden Flugunterricht in Flugzeugen oder TMGs sowie zusätzlich die 

Überwachung von mindestens 25 Alleinflügen von Flugschülern;  
 
(2) für die FI(H) 100 Stunden Flugunterricht in Hubschraubern sowie zusätzlich die Überwachung 

von mindestens 25 Alleinflug-Luftübungen von Flugschülern;  
 
(3) für die FI(As), FI(S) und FI(B) 15 Stunden Flugunterricht oder Unterricht für 50 Starts, wobei der 

vollständige Lehrplan für die Erteilung einer PPL(As), SPL oder BPL in der entsprechenden 
Luftfahrzeugkategorie behandelt wurde.  

 
 
FCL.915.FI FI — Voraussetzungen  
 
Ein Bewerber um ein FI-Zeugnis muss  
 
a) im Falle der FI(A) und FI(H):  
 

(1) mindestens 10 Stunden Instrumentenflugausbildung auf der entsprechenden 
Luftfahrzeugkategorie erhalten haben, wovon höchstens 5 Stunden Instrumentenbodenzeit in 
einem FSTD sein dürfen;  

 
(2) 20 Stunden VFR-Überlandflug auf der entsprechenden Luftfahrzeugkategorie als PIC absolviert 

haben, und  
 
b) zusätzlich für die FI(A):  
 

(1) Inhaber mindestens einer CPL(A) sein oder  
 
(2) mindestens Inhaber einer PPL(A) sein und  
 

i) abgesehen von dem Fall, dass ein FI(A) nur Ausbildung für die LAPL(A) erteilt, die 
Anforderungen bezüglich der theoretischen CPL-Kenntnisse erfüllt haben, und  

 
ii) mindestens 200 Flugstunden auf Hubschraubern oder TMGs absolviert haben, davon 

mindestens 150 Stunden als PIC;  
 

(3) mindestens 30 Stunden auf einmotorigen Flugzeugen mit Kolbenmotor absolviert haben, wovon 
mindestens 5 Stunden während der letzten 6 Monate vor dem in FCL.930.FI Buchstabe a 
genannten Vorab-Testflug absolviert worden sein müssen;  
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(4) einen VFR-Überlandflug als PIC absolviert haben, einschließlich eines Fluges von mindestens 
540 km (300 NM), wobei Landungen bis zum vollständigen Stillstand auf 2 verschiedenen 
Flugplätzen als PIC durchgeführt worden sein müssen;  

 
c) für die FI(H) zusätzlich insgesamt 250 Flugstunden als Pilot auf Hubschraubern absolviert haben, 

wovon:  
 
(1) mindestens 100 Stunden als PIC geflogen worden sein müssen, wenn der Bewerber 

mindestens Inhaber einer CPL(H) ist, oder  
 
(2) mindestens 200 Stunden als PIC geflogen worden sein müssen, wenn der Bewerber 

mindestens Inhaber einer PPL(H) ist und die Anforderungen bezüglich der theoretischen 
Kenntnisse für die CPL erfüllt;  

 
d) für eine FI(As) 500 Flugstunden auf Luftschiffen als PIC absolviert haben, davon 400 Stunden als 

PIC und Inhaber einer CPL(As);  
 
e) für eine FI(S) 100 Flugstunden und 200 Starts als PIC auf Segelflugzeugen absolviert haben. 

Weiterhin muss der Bewerber, wenn er Flugunterricht auf TMGs erteilen möchte, mindestens 30 
Flugstunden als PIC auf TMGs und eine weitere Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 auf einem 
TMG mit einem FI absolviert haben, der gemäß FCL.905.FI Buchstabe j qualifiziert ist;  

 
f) im Falle eines FI(B) mindestens 75 Stunden Ballonflug als PIC absolviert haben, davon 

mindestens 15 Stunden in der Klasse, auf der Flugunterricht erteilt werden soll.  
 
FCL.930.FI FI — Ausbildungslehrgang  
 
a) Bewerber um das FI-Zeugnis müssen innerhalb der letzten 6 Monate vor dem Beginn des 

Lehrgangs einen besonderen Vorab-Testflug gegenüber einem gemäß FCL.905.FI Buchstabe i 
qualifizierten FI absolviert haben, bei der ihre Eignung für die Absolvierung des Lehrgangs geprüft 
wird. Dieser Vorab-Testflug erfolgt auf der Grundlage der Befähigungsüberprüfung für Klassen- 
und Musterberechtigungen gemäß Anlage 9 dieses Teils.  

 
b) Der FI-Ausbildungslehrgang umfasst Folgendes:  

 
(1) 25 Stunden Lehren und Lernen;  
 
(2) i) im Falle einer FI(A), (H) und (As) mindestens 100 Stunden theoretischen Unterricht 

einschließlich Fortschrittsüberprüfungen;  
 

ii) im Falle einer FI(B) oder FI(S) mindestens 30 Stunden theoretischen Unterricht 
einschließlich Fortschrittsüberprüfungen;  

 
(3) i) im Falle einer FI(A) und (H) mindestens 30 Stunden Flugunterricht, wovon 25 Stunden 

Flugunterricht mit Fluglehrer sein müssen, wovon 5 Stunden in einem FFS, einem FNPT I oder 
II oder einem FTD 2/3 durchgeführt werden können;  

 
ii) im Falle einer FI(As) mindestens 20 Stunden Flugunterricht, wovon 15 Stunden Flugunterricht 

mit Fluglehrer sein müssen;  
 
iii) im Falle einer FI(S) mindestens 6 Stunden oder 20 Starts im Rahmen eines Flugunterrichts;  
 
iv) im Falle einer FI(S) für die Ausbildung auf TMGs mindestens 6 Stunden Flugunterricht mit 

Fluglehrer auf TMGs;  
v) im Falle einer FI(B) mindestens 3 Stunden einschließlich 3 Starts im Rahmen eines 

Flugunterrichts.  
 
Bei einem Antrag auf ein FI-Zeugnis in einer anderen Luftfahrzeugkategorie werden Piloten, die  
 

(1) Inhaber einer FI(A), (H) oder (As) sind oder waren, 55 Stunden auf die Anforderung gemäß 
Buchstabe b Absatz 2 Ziffer i oder 18 Stunden auf die Anforderungen gemäß Buchstabe b 
Absatz 2 Ziffer ii angerechnet. 
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FCL.940.FI FI — Verlängerung und Erneuerung  
 
a) Für die Verlängerung eines FI-Zeugnisses muss der Inhaber 2 der 3 folgenden Anforderungen 

erfüllen:  
 

(1) Folgendes absolvieren:  
 

i) im Falle einer FI(A) und (H) mindestens 50 Stunden Flugunterricht in der entsprechenden 
Luftfahrzeugkategorie während des Gültigkeitszeitraums des FI-, TRI-, CRI-, IRI-, MI- oder 
Prüferzeugnisses. Muss die Lehrberechtigung für die IR verlängert werden, so müssen 10 
dieser Stunden Flugunterricht für eine IR sein und innerhalb der letzten 12 Monate vor dem 
Ablaufdatum des FI-Zeugnisses absolviert worden sein;  

 
ii) im Falle einer FI(As) mindestens 20 Stunden Flugunterricht in Luftschiffen als FI, IRI oder als 

Prüfer während des Gültigkeitszeitraums des Zeugnisses. Muss die Lehrberechtigung für die 
IR verlängert werden, so müssen 10 dieser Stunden Flugunterricht für eine IR sein und 
innerhalb der letzten 12 Monate vor dem Ablaufdatum des FI-Zeugnisses absolviert worden 
sein;  

 
iii) im Falle eines FI(S) mindestens 30 Stunden oder 60 Starts im Rahmen eines Flugunterrichts 

in Segelflugzeugen, Reisemotorseglern oder TMGs als FI oder als Prüfer während des 
Gültigkeitszeitraums des Zeugnisses;  

 
iv) im Falle einer FI(B) mindestens 6 Stunden Flugunterricht in Ballonen als LAFI, FI oder als 

Prüfer während des Gültigkeitszeitraums des Zeugnisses;  
 
(2) an einem Auffrischungsseminar für Lehrberechtigte innerhalb des Gültigkeitszeitraums des FI-

Zeugnisses teilgenommen haben;  
 
(3) eine Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 innerhalb der letzten 12 Monate vor dem 

Ablaufdatum des FI-Zeugnisses bestanden haben.  
 
 
b) Für mindestens jede zweite anschließende Verlängerung im Falle eines FI(A) oder FI(H) bzw. jede 

dritte Verlängerung im Falle eines FI(As), (S) und (B) muss der Inhaber eine 
Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 absolvieren.  

 
c) Erneuerung. Wenn das FI-Zeugnis abgelaufen ist, muss der Bewerber innerhalb eines Zeitraums 

von 12 Monaten vor der Erneuerung:  
 
(1) an einem Auffrischungsseminar für Lehrberechtigte teilnehmen; 
 
(2) eine Kompetenzbeurteilung gemäß FCL.935 absolviert haben. 
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ABSCHNITT K 
 

PRÜFER 
 

KAPITEL 1 
 

Allgemeine Anforderungen 
 
 

FCL.1000 Prüferberechtigungen  
 
a) Allgemeines. Inhaber einer Prüferberechtigung müssen  
 

(1) Inhaber einer Lizenz, einer Berechtigung oder eines Zeugnisses, die denjenigen entsprechen, 
für die sie berechtigt sind, praktische Prüfungen, Befähigungsüberprüfungen oder 
Kompetenzbeurteilungen durchzuführen, sowie des Rechts, hierfür auszubilden, sein;  

 
(2) zur Betätigung als PIC auf dem Luftfahrzeug während einer praktischen Prüfung, einer 

Befähigungsüberprüfung oder Kompetenzbeurteilung, wenn diese auf dem Luftfahrzeug 
durchgeführt wird, qualifiziert sein.  

 
b) Besondere Bedingungen  
 

(1) Im Falle der Einführung neuer Luftfahrzeuge in den Mitgliedstaaten oder in der Flotte eines 
Luftfahrtunternehmers kann die zuständige Behörde, wenn die Einhaltung der in diesem 
Abschnitt festgelegten Anforderungen nicht möglich ist, eine besondere Berechtigung 
ausstellen, die zur Durchführung von praktischen Prüfungen und Befähigungsüberprüfungen 
berechtigt. Eine solche Berechtigung ist auf die praktischen Prüfungen und 
Befähigungsüberprüfungen beschränkt, die für die Einführung des neuen Luftfahrzeugmusters 
notwendig sind, und ihre Gültigkeit beträgt maximal 1 Jahr.  

 
(2) Inhaber einer Berechtigung gemäß Buchstabe b Absatz 1, die einen Antrag auf Erteilung einer 

Prüferberechtigung stellen möchten, müssen die Voraussetzungen und die Anforderungen für 
die Verlängerung erfüllen, die für diese Kategorie von Prüfern festgelegt sind.  

 
c) Prüfung außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten  
 

(1) Wenn praktische Prüfungen und Befähigungsüberprüfungen in einer ATO außerhalb des 
Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten durchgeführt werden, kann die zuständige Behörde eines 
Mitgliedstaats ungeachtet Buchstabe a einem Bewerber, der Inhaber einer von einem Drittland 
gemäß ICAO Anhang 1 ausgestellten Pilotenlizenz ist, eine Prüferberechtigung erteilen, sofern 
der Bewerber:  
 
i) Inhaber einer Lizenz, einer Berechtigung oder eines Zeugnisses, die denjenigen gleichwertig 

sind, für die er zur Durchführung von praktischen Prüfungen, Befähigungsüberprüfungen 
oder Kompetenzbeurteilungen berechtigt ist, sowie in jedem Fall mindestens Inhaber einer 
CPL ist;  

 
ii) die in diesem Abschnitt für die Erteilung der betreffenden Prüferberechtigung festgelegten 

Anforderungen erfüllt und  
 
iii) gegenüber der zuständigen Behörde einen angemessenen Kenntnisstand bezüglich der 

europäischen Flugsicherheitsvorschriften nachweist, um Prüfberechtigungen gemäß diesem 
Teil ausüben zu können.  

 
(2) Die in Absatz 1 genannte Berechtigung beschränkt sich auf die Durchführung von praktischen 

Prüfungen und Befähigungsüberprüfungen  
 

i)  außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten und  
ii) für Piloten, die ausreichende Kenntnisse der Sprache besitzen, in der die 

Prüfung/Überprüfung durchgeführt wird.  
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FCL.1005 Beschränkung von Rechten bei persönlichen Interessen  
 
Prüfer dürfen Folgendes nicht durchführen:  
 
a) praktische Prüfungen oder Kompetenzbeurteilungen für Bewerber um die Erteilung einer Lizenz, 

einer Berechtigung oder eines Zeugnisses  
 
(1) an Personen, denen sie mehr als 25 % des vorgeschriebenen Flugunterrichts für die Lizenz, 

die Berechtigung oder das Zeugnis erteilt haben, für die bzw. das die praktische Prüfung oder 
Kompetenzbeurteilung durchgeführt werden soll, oder 
 

(2) wenn sie für die Empfehlung für die praktische Prüfung gemäß FCL.030 Buchstabe b 
verantwortlich waren,  

 
b) praktische Prüfungen, Befähigungsüberprüfungen oder Kompetenzbeurteilungen, wenn sie 

glauben, dass ihre Objektivität beeinträchtigt sein könnte.  
 
 
FCL.1010 Voraussetzungen für Prüfer  
 
Bewerber um eine Prüferberechtigung müssen Folgendes nachweisen:  
 

a) entsprechende Kenntnisse, entsprechenden Hintergrund und angemessene Erfahrung 
hinsichtlich der Rechte eines Prüfers;  

 
b) dass gegen sie in den letzten 3 Jahren keine Sanktionen, darunter Aussetzung, Beschränkung 

oder Widerruf einer ihrer gemäß diesem Teil gewährten Lizenzen, Berechtigungen oder 
Zeugnisse, wegen eines Verstoßes gegen die Grundverordnung und ihre 
Durchführungsbestimmungen verhängt wurden.  

 
 
FCL.1015 Prüfer-Standardisierung  
 
a) Bewerber um eine Prüferberechtigung müssen einen von der zuständigen Behörde oder einer ATO 

durchgeführten und von der zuständigen Behörde genehmigten Standardisierungslehrgang 
absolvieren.  

 
b) Der Standardisierungslehrgang muss aus einer theoretischen und einer praktischen Ausbildung 

bestehen und muss mindestens Folgendes beinhalten:  
 
(1) die Durchführung von 2 praktischen Prüfungen, Befähigungsüberprüfungen oder 

Kompetenzbeurteilungen für die Lizenzen, Berechtigungen oder Zeugnisse, für die der 
Bewerber das Recht erwerben möchte, Prüfungen und Überprüfungen durchzuführen;  

 
(2) Ausbildung in den entsprechenden Anforderungen dieses Teils und den entsprechenden 

Flugbetriebsanforderungen, in der Durchführung von praktischen Prüfungen, in den 
Befähigungsüberprüfungen und den Kompetenzbeurteilungen und der entsprechenden 
Dokumentation und Berichterstattung;  

 
(3) eine Einweisung in die nationalen administrativen Verfahren, Anforderungen für den Schutz 

personenbezogener Daten, Haftung, Unfallversicherung und Gebühren. 
 
c) Inhaber einer Prüferberechtigung dürfen praktische Prüfungen, Befähigungsüberprüfungen oder 

Kompetenzbeurteilungen für einen Bewerber, für den die zuständige Behörde nicht dieselbe ist, die 
die Berechtigung des Prüfers ausgestellt hat, nur durchführen, wenn:  

 
(1) sie die zuständige Behörde des Bewerbers über ihre Absicht, die praktische Prüfung, 

Befähigungsüberprüfung oder Kompetenzbeurteilung durchzuführen, und über den 
Geltungsbereich ihrer Rechte als Prüfer informiert haben;  

 
(2) sie von der zuständigen Behörde des Bewerbers eine Einweisung in die in Buchstabe b Absatz 

3 genannten Elemente erhalten haben.  
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FCL.1020 Beurteilung der Kompetenz der Prüfer  
 
Bewerber um eine Prüferberechtigung müssen gegenüber einer Aufsichtsperson der zuständigen 
Behörde oder einem leitenden Prüfer, der von der Behörde, die für die Prüferberechtigung zuständig 
ist, hierzu ausdrücklich ermächtigt ist, mittels der Durchführung einer praktischen Prüfung, 
Befähigungsüberprüfung oder Kompetenzbeurteilung in der Rolle als Prüfer, für die Rechte beantragt 
werden, ihre Kompetenz nachweisen, wozu unter anderem Einsatzvorbereitung, Durchführung der 
praktischen Prüfung, Befähigungsüberprüfung oder Kompetenzbeurteilung und eine Beurteilung der 
Person, für die die Prüfung, Überprüfung oder Beurteilung durchgeführt wird, sowie 
Einsatznachbereitung und Erstellung von Unterlagen gehören.  
 
 
FCL.1025 Gültigkeit, Verlängerung und Erneuerung von Prüferberechtigungen  
 
a) Gültigkeit. Eine Prüferberechtigung gilt 3 Jahre.  
 
b) Verlängerung. Eine Prüferberechtigung wird verlängert, wenn der Inhaber während des 

Gültigkeitszeitraums der Berechtigung:  
 

(1) jedes Jahr mindestens 2 praktische Prüfungen, Befähigungsüberprüfungen oder 
Kompetenzbeurteilungen durchgeführt hat;  

 
(2) während des letzten Jahres des Gültigkeitszeitraums an einem Prüfer-Auffrischungsseminar 

teilgenommen hat, das von der zuständigen Behörde oder einer ATO durchgeführt und von der 
zuständigen Behörde genehmigt wurde. 

 
(3) Eine der praktischen Prüfungen oder Befähigungsüberprüfungen, die während des letzten 

Jahres des Gültigkeitszeitraums gemäß Absatz 1 durchgeführt wurden, muss von einer 
Aufsichtsperson der zuständigen Behörde oder von einem leitenden Prüfer beurteilt worden 
sein, der von der für die Berechtigung des Prüfers zuständigen Behörde hierzu ausdrücklich 
ermächtigt wurde.  

 
(4) Wenn der Bewerber um die Verlängerung Inhaber von Rechten für mehr als eine Kategorie von 

Prüfern ist, ist nach Vereinbarung mit der zuständigen Behörde eine kombinierte Verlängerung 
aller Prüferberechtigungen möglich, wenn der Bewerber die Anforderungen gemäß Buchstabe b 
Absätze 1 und 2 und FCL.1020 für eine seiner Kategorien von Prüferberechtigungen erfüllt.  

 
c) Erneuerung. Wenn die Berechtigung abgelaufen ist, muss der Bewerber die Anforderungen gemäß 

Buchstabe b Absatz 2 und FCL.1020 erfüllen, bevor er die Ausübung der Rechte wieder 
aufnehmen kann.  

 
d) Eine Prüferberechtigung wird nur dann verlängert bzw. erneuert, wenn der Bewerber die 

fortlaufende Einhaltung der Anforderungen gemäß FCL.1010 und FCL.1030 nachweist.  
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FCL.1030 Durchführung von praktischen Prüfungen, Befähigungsüberprüfungen und 
Kompetenzbeurteilungen  
 
a) Bei der Durchführung von praktischen Prüfungen, Befähigungsüberprüfungen und 

Kompetenzbeurteilungen müssen Prüfer  
 

(1) sicherstellen, dass die Kommunikation mit dem Bewerber ohne Sprachbarrieren möglich ist;  
 
(2) sich davon überzeugen, dass der Bewerber alle Anforderungen hinsichtlich Qualifikation, 

Ausbildung und Erfahrung gemäß diesem Teil für die Erteilung, Verlängerung oder Erneuerung 
der Lizenz, der Berechtigung oder des Zeugnisses erfüllt, für die die praktische Prüfung, 
Befähigungsüberprüfung oder Kompetenzbeurteilung abgelegt wird;  

 
(3) den Bewerber auf die Folgen hinweisen, die unvollständige, ungenaue oder falsche Angaben 

bezüglich seiner Ausbildung und Flugerfahrung nach sich ziehen.  
 
b) Nach Abschluss der praktischen Prüfung oder Befähigungsüberprüfung muss der Prüfer:  
 

(1) dem Bewerber das Ergebnis der Prüfung mitteilen. Wenn die Prüfung nur in Teilen bestanden 
bzw. in Teilen nicht bestanden wird, muss der Prüfer dem Bewerber mitteilen, dass er die mit 
der Berechtigung verbundenen Rechte nicht ausüben darf, solange er nicht alle Prüfungsteile 
bestanden hat. Der Prüfer hat die weiteren Ausbildungsanforderungen zu erläutern und den 
Bewerber auf sein Beschwerderecht hinzuweisen;  

 
(2) wenn die Befähigungsüberprüfung oder Kompetenzbeurteilung für die Verlängerung oder 

Erneuerung bestanden wird, in der Lizenz bzw. das Zeugnis des Bewerbers das neue 
Ablaufdatum der Berechtigung bzw. des Zeugnisses eintragen, wenn er von der für die Lizenz 
des Bewerbers zuständigen Behörde ausdrücklich hierzu ermächtigt wurde;  

 
(3) dem Bewerber einen abgezeichneten Bericht über die praktische Prüfung oder 

Befähigungsüberprüfung aushändigen und der Behörde, die für die Lizenz des Bewerbers 
zuständig ist, sowie der zuständigen Behörde, die die Prüferberechtigung erteilt hat, 
unverzüglich Kopien des Berichts vorlegen. Der Bericht muss Folgendes beinhalten:  

 
i)   eine Erklärung, dass der Prüfer vom Bewerber Auskünfte über dessen Erfahrung und 

Ausbildung erhalten und festgestellt hat, dass diese Erfahrung und Ausbildung die 
entsprechenden Anforderungen gemäß diesem Teil erfüllen;  

 
ii) die Bestätigung, dass alle erforderlichen Flugmanöver durchgeführt wurden, sowie Angaben 

über die mündliche Prüfung der theoretischen Kenntnisse, soweit zutreffend. Wenn ein 
Element nicht bestanden wurde, hat der Prüfer die Gründe für diese Beurteilung anzugeben;  

 
iii) das Ergebnis der Prüfung, Überprüfung oder Kompetenzbeurteilung.  

 
c) Prüfer müssen die Aufzeichnungen mit Einzelheiten zu allen durchgeführten praktischen 

Prüfungen, Befähigungsüberprüfungen und Kompetenzbeurteilungen und deren Ergebnissen  
5 Jahre lang aufbewahren.  
 

d) Auf Aufforderung durch die für die Prüferberechtigung zuständigen Behörde oder der für die Lizenz 
des Bewerbers zuständigen Behörde müssen Prüfer alle Aufzeichnungen und Berichte und alle 
sonstigen Informationen vorlegen, die für die Wahrnehmung der Aufsicht benötigt werden. 
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KAPITEL 2 
 

Besondere Anforderungen an Flugprüfer — FE 
 

FCL.1005.FE FE — Rechte und Bedingungen  
 
d) FE(B). Die Rechte eines FE für Ballone umfassen die Durchführung von:  

 
(1) praktischen Prüfungen für die Erteilung der BPL und der LAPL(B) und praktischen Prüfungen 

und Befähigungsüberprüfungen für die Erweiterung der Rechte auf eine andere Ballonklasse 
oder -gruppe, sofern der Prüfer mindestens 250 Flugstunden als Pilot auf Ballonen absolviert 
hat, davon 50 Stunden Flugausbildung;  

 
(2) Befähigungsüberprüfungen für die Verlängerung der BPL-Rechte für den gewerblichen Betrieb, 

sofern der Prüfer mindestens 300 Flugstunden als Pilot auf Ballonen absolviert hat, davon 50 
Stunden in derselben Gruppe von Ballonen, für die die Erweiterung beantragt wird. Die 300 
Flugstunden müssen 50 Stunden Flugausbildung beinhalten.  

 
 

FCL.1010.FE FE — Voraussetzungen  
 
Ein Bewerber um eine FE-Berechtigung muss Inhaber einer FI-Berechtigung in der entsprechenden 
Luftfahrzeugkategorie sein.  
 
 
 
 
 

KAPITEL 3 – 6 (entfällt) 
 

KAPITEL 7 
 

Besondere Anforderungen an Prüfer für Fluglehrer — FIE 
 
 

FCL.1005.FIE FIE — Rechte und Bedingungen  
 
c) FIE (As), (S), (B). Die Rechte eines FIE auf Segelflugzeugen, Motorseglern, Ballonen und 

Luftschiffen bestehen in der Durchführung von Kompetenzbeurteilungen für die Erteilung, 
Verlängerung oder Erneuerung von Lehrberechtigungen für die betreffende Luftfahrzeugkategorie, 
sofern er Inhaber des entsprechenden Lehrberechtigung ist.  

 
 
FCL.1010.FIE FIE — Voraussetzungen  
 
e) FIE(B). Bewerber um eine FIE- Berechtigung für Ballone müssen:  
 

(1) Inhaber der entsprechenden Lehrberechtigung sein,  
 
(2) 350 Flugstunden als Pilot auf Ballonen absolviert haben,  
 
(3) 10 Stunden absolviert haben, bei denen sie Bewerber um eine Lehrberechtigung ausgebildet 

haben.  
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Anlage 1 
 

Anrechnung theoretischer Kenntnisse 
 

A. ANRECHNUNG THEORETISCHER KENNTNISSE FÜR DIE ERTEILUNG EINER 
PILOTENLIZENZ IN EINER ANDEREN LUFTFAHRZEUGKATEGORIE — 
BRÜCKENAUSBILDUNG UND PRÜFUNGSANFORDERUNGEN  
 
 

1. LAPL, PPL, BPL und SPL  
 
1.1. Für die Erteilung einer LAPL werden dem Inhaber einer LAPL in einer anderen 

Luftfahrzeugkategorie die theoretischen Kenntnisse vollständig auf die allgemeinen 
Sachgebiete gemäß FCL.120 Buchstabe a angerechnet.  
 

1.2. Ungeachtet des vorstehenden Absatzes müssen Inhaber einer Lizenz in einer anderen 
Luftfahrzeugkategorie für die Erteilung einer LAPL, PPL, BPL oder SPL theoretischen 
Unterricht erhalten und Prüfungen der theoretischen Kenntnisse auf dem entsprechenden 
Niveau in den folgenden Sachgebieten ablegen:  
 
— Grundlagen des Fliegens,  
— betriebliche Verfahren,  
— Flugleistung und Flugplanung,  
— allgemeine Luftfahrzeugkunde, Navigation. 
 

1.3. Für die Erteilung einer PPL, BPL oder SPL werden dem Inhaber einer LAPL in derselben 
Luftfahrzeugkategorie die Unterweisungen im theoretischen Unterricht und die 
Prüfungsanforderungen in vollem Umfang angerechnet. 
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ANHANG IV 
 

[TEIL-MED] 
 

ABSCHNITT A 
 

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
 

UNTERABSCHNITT 1 
 

Allgemeines 
 
 
MED.A.001 Zuständige Behörde 
 
Im Sinne dieses Teils gilt als zuständige Behörde 
 
a) für flugmedizinische Zentren: 
 

(1) die von dem Mitgliedstaat, in dem sich die Hauptniederlassung des flugmedizinischen Zentrums 
befindet, benannte Behörde; 

 
(2) die Agentur, wenn sich das flugmedizinische Zentrum in einem Drittland befindet; 

 
b) für flugmedizinische Sachverständige: 
 

(1) die von dem Mitgliedstaat, in dem sich die Hauptniederlassung des flugmedizinischen 
Sachverständigen befindet, benannte Behörde; 

 
(2) die von dem Mitgliedstaat, in dem der flugmedizinische Sachverständige die Ausstellung der 

Zulassung als flugmedizinischer Sachverständiger beantragt, benannte Behörde, wenn sich die 
Hauptniederlassung des flugmedizinischen Sachverständigen in einem Drittland befindet; 

 
c) für Ärzte für Allgemeinmedizin die von dem Mitgliedstaat benannte Behörde, bei der der Arzt für 

Allgemeinmedizin seine Tätigkeit anmeldet; 
 
d) für Ärzte für Arbeitsmedizin, die Flugbegleiter auf flugmedizinische Tauglichkeit untersuchen, die 

von dem Mitgliedstaat benannte Behörde, bei der der Arzt für Arbeitsmedizin seine Tätigkeit 
anmeldet. 

 

Tauglichkeitszeugnisse* 

Bis zum 7.4.2013 ausgestellte Tauglichkeitszeugnisse bleiben bis zu ihrem Ablauf, längstens 
jedoch bis zum 8. April 2017, gültig. 
 
Alle seit 2004 in Deutschland ausgestellten Tauglichkeitszeugnisse gelten als nach den EU 
Verordnungen ausgestellte Zeugnisse und sind deshalb gültig, müssen aber bis 2017 in das neue 
Format umgeschrieben werden.  
 
Für Tauglichkeitsuntersuchungen ab 8.4.2013 gelten die neuen medizinischen EU-Regelungen 
einschließlich der neuen vereinfachten Untersuchung für LAPL.  
 
Auch die Untersuchungen für LAPL müssen in Deutschland von einem flugmedizinischen 
Sachverständigen (‚Fliegerarzt‘) durchgeführt werden. 
 
 
*Auszug aus Luftrecht-Info@DFSB 
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UNTERABSCHNITT 2 
 

Anforderungen für Tauglichkeitszeugnisse 
 
MED.A.030 Tauglichkeitszeugnisse 
 
a) Ein Flugschüler darf erst dann Alleinflüge durchführen, wenn ihm das Tauglichkeitszeugnis 

ausgestellt wurde, das für den Erhalt der betreffenden Lizenz erforderlich ist. 
 
b) Bewerber um und Inhaber von Pilotenlizenzen für Leichtflugzeuge (Light Aircraft Pilot License, 

LAPL) benötigen zumindest ein Tauglichkeitszeugnis für LAPL. 
 
c) Bewerber um und Inhaber von Privatpilotenlizenzen (Private Pilot Licence, PPL), 

Segelflugzeugpilotenlizenzen (Sailplane Pilot Licence, SPL) oder  
Ballonpilotenlizenzen (Balloon Pilot Licence, BPL) benötigen zumindest ein 
Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2. 

 
d) Bewerber um und Inhaber von SPL oder BPL, zur Betätigung bei gewerblichen Segelflügen oder 

gewerblichen Ballonfahrten, benötigen zumindest ein Tauglichkeitszeugnis der 
Klasse 2. 

 
e) Wenn die PPL oder LAPL um eine Nachtflugberechtigung ergänzt werden soll, muss der 

Lizenzinhaber farbensicher sein. 
 
f) Bewerber um und Inhaber von Lizenzen für Berufspiloten (Commercial Pilot Licence, CPL), von 

Lizenzen für Piloten in mehrköpfigen Flugbesatzungen (Multi-crew Pilot Licence, MPL) oder von 
Lizenzen für Verkehrspiloten (Airline Transport Pilot Licence, ATPL) benötigen ein 
Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1. 

 
g) Wenn die PPL um eine Instrumentenflugberechtigung ergänzt werden soll, muss der Lizenzinhaber 

sich Reintonaudiometrie-Untersuchungen mit der Periodizität und nach dem Standard, die für 
Inhaber von Tauglichkeitszeugnissen der Klasse 1 vorgeschrieben sind, unterziehen. 

 
h) Ein Lizenzinhaber darf zu keiner Zeit über mehrere gemäß diesem Teil ausgestellte 

Tauglichkeitszeugnisse verfügen. 
 

 
 

MED.A.045 Gültigkeit, Verlängerung und Erneuerung von Tauglichkeitszeugnissen 
 

(3) Die Gültigkeitsdauer von Tauglichkeitszeugnissen der Klasse 2 beträgt: 
 

i)   60 Monate, bis der Lizenzinhaber das 40. Lebensjahr vollendet. Die Gültigkeit eines 
Tauglichkeitszeugnisses, das vor Vollendung des 40. Lebensjahres ausgestellt wurde, 
endet mit Vollendung des 42. Lebensjahres; 

 
iii) 24 Monate bei Lizenzinhabern, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sind. Die Gültigkeit 

eines Tauglichkeitszeugnisses, das vor Vollendung des 50. Lebensjahres ausgestellt 
wurde, endet mit Vollendung des 51. Lebensjahres; und 

 
iv) 12 Monate bei Lizenzinhabern, die das 50. Lebensjahr vollendet haben. 

 
 
(4) Die Gültigkeitsdauer von Tauglichkeitszeugnissen für LAPL beträgt: 
 

i) 60 Monate, bis der Lizenzinhaber das 40. Lebensjahr vollendet. Die Gültigkeit eines 
Tauglichkeitszeugnisses, das vor Vollendung des 40. Lebensjahres ausgestellt wurde, 
endet mit Vollendung des 42. Lebensjahres; 

 
ii) 24 Monate bei Lizenzinhabern, die das 40. Lebensjahr vollendet haben. 
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(5) Die Gültigkeitsdauer eines Tauglichkeitszeugnisses, einschließlich der zugehörigen 
Untersuchung oder Sonderüberprüfung: 

 
i) richtet sich nach dem Alter des Bewerbers zum Zeitpunkt der medizinischen Untersuchung 

und 
 
ii) wird bei Erstausstellung oder Erneuerung auf der Grundlage des Datums der 

medizinischen Untersuchung und bei Verlängerung auf der Grundlage des Ablaufdatums 
des vorherigen Tauglichkeitszeugnisses berechnet. 

 
b) Verlängerung 

 
Untersuchungen und/oder Beurteilungen zur Verlängerung eines Tauglichkeitszeugnisses können 
innerhalb eines Zeitraums von bis zu 45 Tagen vor dem Ablaufdatum des Tauglichkeitszeugnisses 
durchgeführt werden. 

 
c) Erneuerung 

 
(1) Erfüllt der Inhaber eines Tauglichkeitszeugnisses die Vorgaben gemäß Buchstabe b nicht, so ist 

eine Erneuerungsuntersuchung und/oder -beurteilung erforderlich. 
 
(2) Für Tauglichkeitszeugnisse der Klasse 1 und der Klasse 2 gilt Folgendes: 
 

i)   Ist die Gültigkeit des Tauglichkeitszeugnisses seit mehr als 2 Jahren abgelaufen, darf das 
flugmedizinische Zentrum oder der flugmedizinische Sachverständige die 
Erneuerungsuntersuchung erst nach einer Beurteilung der flugmedizinischen Akten des 
Bewerbers durchführen; 

 
ii) ist die Gültigkeit des Tauglichkeitszeugnisses seit mehr als 5 Jahren abgelaufen, gelten 

dieselben Untersuchungsanforderungen wie bei einer Erstausstellung, wobei die Beurteilung 
auf der Grundlage der Anforderungen für eine Verlängerung durchzuführen ist. 

 
 
(3) Bei Tauglichkeitszeugnissen für LAPL hat das flugmedizinische Zentrum, der flugmedizinische 

Sachverständige bzw. der Arzt für Allgemeinmedizin eine Beurteilung der Krankengeschichte 
des Bewerbers und die flugmedizinische Untersuchung und/oder Beurteilung gemäß 
MED.B.095 durchzuführen. 


